
Die Einschränkungen durch die Coronavi-
rus-Pandemie wirken sich auch auf die Be-
triebsratsarbeit aus. Können beispielsweise 
abgesagte Betriebsversammlungen als 
Pflichtverletzungen gedeutet werden oder 
wie kann die Beschlussfähigkeit für Sitzun-
gen der Mitbestimmungsgremien aktuell 
gesichert werden? Diese und weitere Fragen 
wurden am 15. Mai durch das beschlossene 

„Arbeit von Morgen“-Gesetz vorerst geklärt: 
Betriebsräte können ihre Beschlüsse bis zum 
31. Dezember 2020 per Telefon- oder Video-
konferenz fassen und auf eine Präsenzsitzung 
verzichten; gleiches gilt für die Jugend- und 
Auszubildendenvertretungen. Auch Betriebs-
versammlungen dürfen bis Ende Januar 2021 
über Videokonferenzen durchgeführt werden.

Zu beachten ist, dass nur Teilnahmebe-
rechtigte auch tatsächlich an der Versamm-
lung teilnehmen dürfen. Das sollte bereits 
durch die Einladung zu den Versammlungen 
klargestellt werden, z.B. durch Hinweise, dass: 

Weitere Änderungen
Arbeitswelt im Krisenmodus

Digital weiter
Die rechtlichen Grundlagen für die aktuelle Arbeit 
von Betriebsräten haben sich konkretisiert – durch 
das „Arbeit von Morgen“-Gesetz.

Mehr Infos ...
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•	 eine Aufzeichnung nicht erlaubt ist,
•	 eine Weiterleitung der Einladung mit-

samt Zugangsdaten ebenso nicht er-
laubt ist und

•	 die Teilnahme z.B. in einem geschlos-
senen Raum ggf. mit Sichtschutz und 
Headset erfolgen soll, wenn man sich 
mobil zuschaltet, damit Dritte keine 
Kenntnis nehmen können.

Zunächst muss auch sichergestellt sein, dass 
die technischen Voraussetzungen überhaupt 
stimmen. 

„Die neuen Möglichkeiten bergen in man-
chen Fällen auch hohe Hürden. Dennoch 
sollten wir – unter Einhaltung der Vorgaben 

– diese Formen nutzen“, betont Bezirksleiter 
Michael Linnartz. „Ein Ersatz für Präsenz-Ver-
sammlungen können die audiovisuellen 
Termine zwar nicht sein, dennoch bieten sie 
nun einen Weg, die Mitbestimmung im Be-
trieb zu sichern.“

Mit ihren laufend aktualisierten Webinaren 
möchte die IG BCE allen Mitgliedern zur Seite 
stehen. Eine neue Reihe unter der Überschrift 
„Let´s talk about“ beschäftigt sich daher u.a. 
mit dem persönlichen Stressmanagement 
von IG BCE-Mitgliedern und gibt Handlungs-
hilfen für wichtige Themen im Betrieb. Dazu 
gehören Argumentationshilfen für Demokra-
tie-Diskussionen genauso wie ein fokussierter 
Blick auf die Notwendigkeit von Gewerkschaf-
ten wie der IG BCE selbst. 

Welche rechtlichen Ansprüche auf Unter-
stützungsleistungen gibt es für Eltern in der 
Corona-Krise? Diese Frage und weitere recht- Zur Seminar-Übersicht ...
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Um die Auswirkungen der Corona-Pan-
demie auf den Arbeitsmarkt weiter 
abzufedern, wurden im „Arbeit von 
Morgen“-Gesetz am 15. Mai weitere Be-
schlüsse verankert: 
•	 Das Kurzarbeitgeld wird von derzeit 

generell 60 Prozent des entgange-
nen Nettolohns auf 70 Prozent ab 
dem vierten Monat erhöht. Ab dem 
siebten Monat steigt der Satz auf 80 
Prozent. Für Eltern erhöht sich die 
Leistung von 67 auf 77 beziehungs-
weise 87 Prozent. Diese Regelung 
gilt bis Ende des Jahres.

•	 Die Bezugsdauer von Kurzarbeiter-
geld kann bei „außergewöhnlichen 
Verhältnissen“ von 12 auf 24 Monate 
verlängert werden. Bisher war eine 
solche Verlängerung nur möglich, 
wenn eine „Gesamtstörung des Ar-
beitsmarktes“ vorliegt. 

•	 Ein Hinzuverdienst zum Kurzar-
beitergeld bleibt anrechnungsfrei, 
wenn es sich bei der Nebenbeschäf-
tigung um einen Minijob in einem 
systemrelevanten Bereich handelt.

•	 Weiterbildung: Beschäftigte und 
Arbeitgeber erhalten künftig höhere 
Zuschüsse zur beruflichen Weiter-
bildung, wenn eine entsprechende 
Betriebsvereinbarung oder ein Tarif-
vertrag betriebsbezogene Weiterbil-
dung vorsieht. Die Regelung zur Zah-
lung von Weiterbildungsprämien 
wird verlängert, ein Rechtsanspruch 
auf Förderung einer beruflichen 
Nachqualifizierung für Geringqua-
lifizierte eingeführt, damit sie einen 
Berufsabschluss nachholen können.

 

Infos zur Anmeldung 
Anmeldungen bitte unter Angabe der Mitgliedsnummer oder Namen und Adresse an abt.bildung@igbce.de.  
Nach deiner Anmeldung erhältst du rechtzeitig vor Beginn des Webinars alle Informationen bezüglich deines Zugangs. Die Teilnehmerzahl 
ist aus technischen Gründen begrenzt.  
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Eltern in der Corona-Krise Rechtsfragen und Unterstützungsleistungen  
 

Donnerstag, 14.05.2020 
(Beginn 19:00 Uhr, Ende 20:30 Uhr) 
 
Angebot für Interessierte und Mitglieder: 
Nummer: HV-001-256501-20 
 
 
 
 
 

In diesem Webinar wollen wir vermitteln, welche rechtlichen Ansprüche auf 
Unterstützungsleistungen es gibt. Es werden auch weitere rechtliche Aspekte 
angesprochen, die für Eltern in Zeiten von Corona wichtig sind. 
 

 Welche Leistungen gibt es für Eltern und Alleinerziehende? 
 Kinderzuschläge, Elterngeld, Kurzarbeitergeld 
 Zugang zur Notfallbetreuung – wer erhält diese? 
 Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz 
 Arbeits- und Sozialrecht bezüglich Homeoffice und Kinder  
 Unsere Idee: Familiensoforthilfe! 

 
 
 
 

IG BCE-Webinare 
Für Eltern in der 

Eltern in der Corona-Krise Gesund bleiben im Homeoffice 
 

Dienstag, 19.05.2020 
(Beginn 19:00 Uhr, Ende 20:00 Uhr) 
 
Exklusiv für Mitglieder: 
Nummer: HV-001-256701-20 
 
 
 
 
 

Hunderttausende berufstätige Eltern und Alleinerziehende mussten den Familienalltag 
neu organisieren und ihre Kinder zu Hause betreuen. Doch was sich zunächst entspannt 
anhört, ist eine echte Herausforderung. Denn Berufstätigkeit und Kinderbetreuung, das 
sind zwei Fulltime-Jobs.  
 

 Die veränderte Situation zum Thema machen 
 Feste Tagesstrukturen für Kinder und Eltern, klare Regeln für ALLE formulieren 
 Betreuungszeiten vereinbaren, Homeoffice neu organisieren 
 Alles wächst über den Kopf - Stress und Dünnhäutigkeit aktiv begegnen 
 Gesundheit stärken – Entspannungstechniken kennen und anwenden 
 Resilienz – die seelische Widerstandskraft, die Kraft der Selbstfürsorge 

Eltern in der Corona-Krise Den Alltag im Homeschooling motivierend gestalten 
 

Mittwoch, 27.05.2020 
(Beginn 19:00 Uhr, Ende 20:30 Uhr) 
 
Exklusiv für Mitglieder: 
Nummer: HV-001-256601-20 
 
In Kooperation mit: 
IG BCE-Landesbezirk Rheinland-Pfalz/Saarland,  
der Pädagogischen Hochschule Heidelberg  
und der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH 
 
 
 

In kurzer Zeit Lehrkräfte, Schüler*innen und Eltern gleichermaßen vor große 
Herausforderungen gestellt. Plötzlich ist die Home-School da: Aus der 
Klassengemeinschaft wird eine Chatgruppe, aus dem Esszimmer das Homeoffice mit 
integriertem Klassenzimmer, Hausaufgaben gibt’s per Post oder Mail.  
 

 Tricks zur Disziplin und Strategien zur Alltagsstrukturierung 
 Motivation und zum Aufrechterhalten von Sozialkontakten 
 Tipps zur Organisation des Homeschoolings 
 Überblick über nützliche Tools 

  
 
 
 
 

liche Aspekte, die für Eltern in Zeiten von Co-
vid-19 wichtig sind, werden in den IG BCE-We-
binaren für Eltern angesprochen. Themen wie 
„Den Alltag im Homeschooling motivierend 
gestalten“ stehen hier im Mittelpunkt. 

Die Seminare sind exklusiv für Vertrauens-
leute und aktive Mitglieder, die Teilnehmerzahl 
begrenzt. Anmeldungen erfolgen direkt unter 
Angabe der Mitgliedsnummer oder Namen 
und Adresse an abt.bildung@igbce.de.
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https://hannover.igbce.de/
https://igbce.de/igbce/service/bildungsangebote/bildungsangebote

